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1. Fahruntüchtigkeit: Für Dienstwagen muss kein geld-
werter Vorteil versteuert werden 

 
Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird der geldwerte Vorteil mit 
der 1-%-Regelung ermittelt. Gilt das auch, wenn der Arbeitnehmer einige 
Zeit fahruntüchtig ist? Nein, meint zumindest das Finanzgericht Düssel-
dorf. 
Hintergrund 
Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur Verfügung 
gestellt, den er auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil wurde nach der 
1-%-Regelung versteuert. 
Der Kläger machte geltend, dass der Arbeitslohn für das Jahr 2014 geringer 
ausfällt. Der Grund: Wegen einer Erkrankung konnte bzw. durfte er den Firmen-
wagen für 5 Monate nicht nutzen. Wegen eines Hirnschlags am 23.2.2014 hatte 
der behandelnde Arzt ein Fahrverbot erteilt, das erst 29.7.2014 aufgehoben 
wurde. Die Nutzung des Firmenwagens war ihm nach der Vereinbarung mit 
seinem Arbeitgeber untersagt, wenn es aufgrund einer Erkrankung zu einer 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit kommt. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht folgte im Wesentlichen den Argumenten des Klägers und 
entschied, dass für die Monate März bis Juni kein Nutzungsvorteil zu erfassen 
ist. Der Kläger war aufgrund der Folgen des Hirnschlags fahruntüchtig gewesen, 
sodass er den Firmenwagen nach der Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber bis 
dahin auch nicht nutzen durfte, und zwar weder für berufliche noch für private 
Zwecke. Eine vertragswidrige Nutzung hatte nicht stattgefunden. 
Da eine zeitanteilige Aufteilung des geldwerten Vorteils nicht in Betracht kommt, 
war jedoch für die Monate Februar und Juli der volle geldwerte Vorteil anzuset-
zen. 

 

2. Ausländischer Firmenwagen: So wird der geldwerte 
Vorteil ermittelt 

Der geldwerte Vorteil eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden 
darf, wird meist der Einfachheit halber monatlich pauschal mit 1 % des 
inländischen Listenpreises bewertet. Was gilt jedoch, wenn ein solcher 
Listenpreis nicht existiert? Diese Frage wurde jetzt erstmals von einem 
Finanzgericht beantwortet. 
Hintergrund 
Der Kläger kaufte ein Auto 10 Tage nach der Erstzulassung für 78.900 EUR, das 
er als Firmenwagen nutzte. Zur Ermittlung des privaten Nutzungsanteils wendete 
er die 1-%-Regelung an. Als Bemessungsgrundlage legte er den amerikanischen 
Listenpreis zugrunde und rechnete diesen Wert zum Importdatum in Euro um. 
Als Bruttolistenpreis setzte er deshalb 53.977 EUR an. Das Finanzamt verwen-
dete als Bemessungsgrundlage jedoch den ursprünglichen Kaufpreis. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht stellte zwar ausdrücklich klar, dass eine Schätzung des 
Bruttolistenpreises grundsätzlich zulässig ist. Als Bemessungsgrundlage kommt 
jedoch nur der inländische Bruttolistenpreis zzgl. Sonderausstattung und Um-
satzsteuer infrage. Damit eignet sich der amerikanische Listenpreis nicht als 
Bemessungsgrundlage, denn dieser orientiert sich am amerikanischen und nicht 
am deutschen Markt. Daher wählten die Richter den Preis als Bemessungs-
grundlage, der sich am deutschen Absatzmarkt orientiert, und zwar den Preis 
des Importeurs für das in Deutschland betriebsbereite Fahrzeug. Dieser lag bei 
75.999 EUR. 
 
 
3. Zumutbare Belastung: Bundesfinanzhof ändert die 

Berechnung zugunsten der Steuerpflichtigen 
 
Wer in seiner Steuererklärung Krankheitskosten oder andere zumutbare 
Belastungen allgemeiner Art geltend macht, bekommt auch weiterhin die 
zumutbare Belastung als Eigenanteil abgezogen. Allerdings wird diese jetzt 
anders berechnet, sodass mehr Kosten steuermindernd berücksichtigt 
werden. 
Hintergrund 
Die verheirateten Kläger erklärten im Jahr 2006 Krankheitskosten von 4.148 
EUR als außergewöhnliche Belastungen. Diese berücksichtigte das Finanzamt 
nach Abzug der zumutbaren Belastung von 2.073 EUR noch mit 2.069 EUR. 
Zwangsläufig erwachsende Aufwendungen werden nur insoweit berücksichtigt, 
als sie die zumutbare Belastung übersteigen. Die Prozentsätze – zwischen 1 % 
und 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte - berücksichtigen, dass Steuerbürger 
mit einem höheren Gesamtbetrag der Einkünfte leistungsfähiger und damit 
entsprechend belastbarer sind. 
Die Finanzverwaltung und auch die Rechtsprechung gingen bisher davon aus, 
dass sich die zumutbare Belastung insgesamt nach dem höheren Prozentsatz 
richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der im Gesetz genannten 3 
Stufen überschreitet. 
Dementsprechend wendete das Finanzamt die für die Kläger geltenden 4 % auf 
den gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte an. Das Finanzgericht folgte dieser 
Berechnung. 
Entscheidung 
Mit seinem Urteil hält der Bundesfinanzhof an dieser Berechnung jetzt aber nicht 
mehr fest. 
Nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag 
übersteigt, wird mit dem höheren Prozentsatz belastet. Denn die gesetzliche 
Regelung stellt nicht auf den "gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte" ab, son-
dern nur auf den "Gesamtbetrag der Einkünfte". Der Gesetzeswortlaut bietet 
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deshalb nach Ansicht der Richter keine Grundlage dafür, den höheren Prozent-
satz auch auf den Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte anzuwenden, der der 
niedrigeren Stufe angehört. 
Die bisherige Auslegung führte dazu, dass bei nur geringfügiger Überschreitung 
der Grenzbeträge die zusätzlichen Beträge voll versteuert wurden und nach 
Steuern ein geringeres Einkommen als bei Einkünften knapp unterhalb des 
Grenzbetrags verblieb. 
Im vorliegenden Fall überstieg der Gesamtbetrag der Einkünfte (51.835 EUR) 
den Grenzbetrag der letzten Staffel bei 1 oder 2 Kindern (51.130 EUR). Dement-
sprechend beträgt die zumutbare Belastung nach der bisherigen Auffassung 4 % 
von 51.835 = 2.073 EUR. Nach der neuen Methode ist wie folgt zu rechnen: 
 
15.340 x 2% 306,80 € 
51.130 EUR ./. 15.340 EUR = 35.790 EUR x 3 % 1.073,70 € 
51.835 EUR ./. 51.130 EUR = 705 EUR x 4 % 28,20 € 
 
Das ergibt insgesamt eine zumutbare Belastung von rund 1.408 EUR. Somit 
waren bei Krankheitskosten von 4.148 EUR zusätzlich 664 EUR als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. 
 
 
4. Medizinische Seminare: Kosten der Teilnahme können 

außergewöhnliche Belastungen sein 
 
Nehmen Pflegeeltern an medizinischen Seminaren zum Umgang mit frühtrauma-
tisierten Kindern teil, dürfen sie die dabei entstehenden Kosten als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machen. 
Hintergrund 
Die Kläger hatten 2 Pflegekinder in Vollzeitpflege bei sich aufgenommen. Da ein 
Kind aufgrund einer Frühtraumatisierung an einer Aufmerksamkeits- und Bin-
dungsstörung litt, nahm die Klägerin an speziellen, von Ärzten entwickelten 
Seminaren zu diesem Thema teil. Die entsprechenden Aufwendungen setzte sie 
in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen an. Das Finanzamt 
verweigerte jedoch den Abzug. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab der Klägerin recht. Die ihr entstandenen Kosten für die 
Teilnahme an den medizinischen Seminaren, die nicht von der Krankenversiche-
rung übernommen worden sind, kann sie als außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen. 
Keine Rolle spielte nach Ansicht der Richter, dass die vorgelegten ärztlichen 
Bescheinigungen nicht den formellen gesetzlichen Anforderungen genügten. 
Denn es handelte sich nicht um eine psychotherapeutische Behandlung, sondern 
um die Schulung einer nicht erkrankten Kontaktperson. 
 
 
5. Bereitschaftsdienst: Zuzahlungen für Sonn- und Feier-

tagsdienst sind nicht immer steuerfrei 
 
Wird am Samstag, Sonntag oder Feiertag Bereitschaftsdienst geleistet, 
kann die entsprechende Vergütung steuerfrei sein. Das gilt aber dann 
nicht, wenn die Dienste pauschal zusätzlich zum Grundlohn ohne Rück-
sicht auf den entsprechenden Wochentag vergütet werden. 
Hintergrund 
Die Klägerin K betreibt Fachkliniken in der Rechtsform einer GmbH. Ihren Ärzten 
vergütete sie den Bereitschaftsdienst. Dieser dauerte an Wochentagen vom 
Ende der regulären Arbeitszeit bis zum Beginn der regulären Arbeitszeit am 
Folgetag, an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen jeweils 24 
Stunden. Die vereinbarten Pauschalen für den geleisteten Bereitschaftsdienst 
rechnete K in einen Stundensatz um und behandelte diesen Stundenlohn als 
steuerfreien Zuschlag. Nach Ansicht des Finanzamts lagen jedoch die Voraus-
setzungen für die steuerfreien Zuschläge nicht vor. Deshalb forderte es von K die 
zu wenig gezahlte Lohnsteuer nach. 
Entscheidung 
Nachdem die Klage vor dem Finanzgericht schon keinen Erfolg hatte, hatte die 
Klägerin auch vor dem Bundesfinanzhof das Nachsehen. Der entschied nämlich, 
dass neben dem Grundlohn gewährte Zuschläge nur dann steuerfrei sind, wenn 
sie für tatsächlich gezahlte Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt 
worden sind. Die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feierta-
gen oder zur Nachtzeit müssen einzeln aufgezeichnet werden. 
K hatte aber die Zusatzzahlungen ohne Rücksicht darauf vergütet, ob der Bereit-
schaftsdienst an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen erbracht worden war. 
Damit wurden gerade nicht die besonderen Erschwernisse und Belastungen 
finanziell ausgeglichen, die mit einer Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
verbunden sind, sondern die Bereitschaftsdienstzeiten allgemein mit einer 
Zusatzvergütung bedacht. Solche Zusatzvergütungen gehören aber nicht zu den 
steuerfreien Zuschlägen, sondern erhöhen den Arbeitslohn. 
 
 
6. Epilepsiehund: Aufwendungen sind vom Behinderten-

Pauschbetrag abgedeckt 
 
Ist ein behinderter Mensch auf einen Epilepsiehund angewiesen, wird ihn 
das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg sicher nicht freuen. 
Denn dieses hat entschieden, dass die entsprechenden Aufwendungen 
nicht zusätzlich zum Behinderten-Pauschbetrag geltend gemacht werden 
können. 

Hintergrund 
Die Klägerin ist schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 100 und 
den Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung), aG (außergewöhnliche 
Gehbehinderung) und B (Notwendigkeit ständiger Begleitung). In ihrer Steuerer-
klärung machte sie erfolglos die Aufwendungen für einen Epilepsiehund als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. Dieser Hund begleitete sie bei Fahrten 
im Rollstuhl und kann aufgrund von Veränderungen des Hautgeruchs und der 
Oberflächentemperatur Epilepsieanfälle vorzeitig erkennen. Zum Zeitpunkt der 
Anschaffung war der Hund aber noch nicht ausgebildet. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht lehnte einen Abzug der Aufwendungen für einen 
Epilepsiehund zusätzlich zum Behinderten-Pauschbetrag ab. Denn mit dem 
Pauschbetrag sind Kosten, die unmittelbar mit der Behinderung zusammenhän-
gen, als außergewöhnliche Belastung ohne Einzelnachweis abgegolten. 
Die Klägerin hat ein Wahlrecht, ob sie den Pauschbetrag in Anspruch nimmt 
oder alle Kosten einzeln nachweist. Ob die Aufwendungen für den Hund bei 
einem Einzelnachweis jedoch anerkannt worden wären, ließen die Richter offen. 
Sie äußerten jedoch Bedenken, da die Ausbildung des Hundes einerseits noch 
nicht abgeschlossen war, andererseits kein Nachweis dafür vorlag, dass die 
Anschaffung krankheitsbedingt zwangsläufig war. Es gab weder ein vorab 
erstelltes amtsärztliches Gutachten noch eine ärztliche Bescheinigung eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. 
 
 
7. Schwarzarbeit: Alle Vereinbarungen sind nichtig 
 
Soll ohne Rechnung Geld fließen, ist ein solcher Vertrag nichtig. Das gilt 
auch dann, wenn die Parteien erst nachträglich die Schwarzarbeit verein-
baren. Die Folge: Es bestehen weder Gewährleistungs- noch Rückzah-
lungsansprüche. 
Hintergrund 
Der Kläger ließ neuen Teppich verlegen. Für diese Arbeiten war ursprünglich ein 
Werklohn von 16.164 EUR vereinbart worden. Später einigte man sich darauf, 
dass der Unternehmer nur über 8.619 EUR eine Rechnung stellt. Weitere 6.400 
EUR sollten in bar und ohne Rechnung gezahlt werden. 
Wegen Mängeln trat der Kläger von dem Vertrag zurück und verlangte die 
Rückzahlung des kompletten Werklohns. 
Entscheidung 
Der Bundesgerichtshof kennt bei Schwarzarbeit keine Gnade. Deshalb entschied 
er auch in diesem Fall, dass der Vertrag wegen Verstoßes gegen das Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz nichtig ist. Der Kläger kann als Auftraggeber keinerlei 
Rückzahlung verlangen. 
Ein Werkvertrag ist ohne Wenn und Aber nichtig, wenn die Parteien bewusst 
gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen, indem sie vereinba-
ren, dass für eine Barzahlung keine Rechnung gestellt und keine Umsatzsteuer 
gezahlt werden soll. Als Folge der Nichtigkeit bestehen weder Mängelansprüche 
noch Rückzahlungsansprüche noch Zahlungsansprüche. 
Diese Grundsätze gelten auch, wenn ein zunächst ordnungsgemäßer Vertrag 
nachträglich so abgeändert wird, dass er nunmehr gegen das Schwarzarbeits-
verbot verstößt. 
 
 
8. Ist eine Laser-Operation bei Kurzsichtigkeit eine Heil-

behandlung? 
 
Welcher Brillenträger sehnt sich nicht danach, wieder ohne Hilfsmittel gut 
sehen zu können? Deshalb dürfte für diese Personen ein neues Urteil des 
Bundesgerichtshofs von großem Interesse sein. Hier ging es nämlich um 
die Frage, ob eine Laser-Operation der Augen eine Behandlung einer 
Krankheit ist, die von der privaten Krankenversicherung übernommen 
werden muss. 
Hintergrund 
Die Klägerin ließ eine Augenoperation mittels Laser erfolgreich durchführen. Von 
ihrer privaten Krankenversicherung forderte sie die Übernahme der Kosten i. H. 
v. 3.500 EUR. Die Versicherung weigerte sich jedoch. 
In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen Erfolg. Sowohl das Landgericht als 
auch das Berufungsgericht waren davon ausgegangen, dass eine Krankheit nur 
dann vorliegt, wenn eine Abweichung vom natürlichen körperlichen Zustand 
vorliegt, die nicht dem normalen Entwicklungs- oder Alterungsprozess entspricht. 
Von einer pathologischen Kurzsichtigkeit (Myopie) nach internationalem Stan-
dard kann erst ab minus 6 Dioptrien gesprochen werden. Der Klägerin war das 
Tragen einer Brille möglich und zumutbar gewesen. 
Entscheidung 
Deutlich patientenfreundlicher zeigte sich der Bundesgerichtshof in 
seiner Entscheidung. Die Richter urteilten, dass eine Fehlsichtigkeit 
auf beiden Augen von minus 3,0 und minus 2,75 Dioptrien eine 
Krankheit ist. Private Krankenversicherer müssten deshalb die Kosten 
einer Laser-Optik-Operation zur Beseitigung der Fehlsichtigkeit grundsätzlich 
übernehmen. 
Beim Krankheitsbegriff in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen kommt es 
im Übrigen nicht auf das Verständnis in medizinischen Fachkreisen an, sondern 
auf das eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers. 
Ob die durchgeführte Operation tatsächlich eine medizinisch notwendige Be-
handlung darstellt, muss das Berufungsgericht klären. Der Bundesgerichtshof 
weist aber ganz klar darauf hin, dass die Notwendigkeit einer Operation nicht 
verneint werden kann, nur weil es üblich ist, eine Brille oder Kontaktlinsen zu 



 
 
tragen. Denn Brillen oder Kontaktlinsen sind nur Hilfsmittel, mit denen körperli-
che Defekte über einen längeren Zeitraum ausgeglichen werden können. 
 
 
9. Großzügiger Bundesfinanzhof: Mehrere Nutzer eines 

Arbeitszimmers müssen den Höchstbetrag nicht mehr 
aufteilen 

 
Eine gute Nachricht für alle, die sich ein Arbeitszimmer teilen müssen: Ab 
sofort kann jeder Nutzer die von ihm getragenen Kosten geltend machen. 
Der Höchstbetrag muss nicht mehr aufgeteilt werden, sondern gilt für 
jeden Nutzer. 
Hintergrund 
X und L wohnten in einer gemeinsamen Wohnung. Das in der Wohnung einge-
richtete Arbeitszimmer nutzten sie gemeinsam, und zwar X zu 25 % und L zu 75 
%. X übernahm für seinen Arbeitgeber auch mit Schreibarbeiten verbundene 
Bereitschaftsdienste, die er zu Hause erledigte. Im Jahr 2007 leistete X 5 Wo-
chen Bereitschaftsdienst. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen für das 
Arbeitszimmer mit dem Höchstbetrag von 1.250 EUR jedoch nicht an. Das 
Finanzgericht ließ die Kosten zwar grundsätzlich zum Abzug zu, kürzte den 
Höchstbetrag jedoch entsprechend dem Nutzungsanteil und der tatsächlichen 
Nutzung auf schließlich 31,25 EUR (25 % von 1.250 EUR, davon 10 %). 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wich in seiner Entscheidung von seiner bisherigen Recht-
sprechung ab und entschied, dass jedem Nutzer eines häuslichen Arbeitszim-
mers jeweils der volle Höchstbetrag zustehen kann. Auf den jeweiligen Nut-
zungsumfang kommt es nicht an. Bei hälftigen Miteigentümern oder Mitmietern 
sind die Kosten zur Hälfte als für Rechnung des anderen Partners aufgewendet 
anzusehen. 
Bei dem von X und L gemeinsam genutzten Zimmer handelt es sich um ein 
häusliches Arbeitszimmer. X musste seinen Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Diensträume ableisten, sodass ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
stand. 
Eine zeitanteilige Kürzung ist hier nicht vorzunehmen, da X das Zimmer nur 
zeitweise mangels Aufträgen nicht nutzt. Denn entscheidend ist allein, dass der 
Steuerpflichtige ein Arbeitszimmer tatsächlich vorhält. Zeiten der Nichtnutzung 
dürfen also nicht der außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden. 
Nutzen Miteigentümer ein Arbeitszimmer gemeinsam zur Einkünfteerzielung, 
kann jeder die seinem Anteil entsprechenden und von ihm getragenen Aufwen-
dungen als Werbungskosten abziehen. Das Gleiche gilt für eine gemeinsam 
gemietete Wohnung. Auf den tatsächlichen Nutzungsumfang des Arbeitszim-
mers kommt es deshalb nicht an. Insbesondere ist der Höchstbetrag personen-
bezogen zu verstehen. Der Höchstbetrag kann also von jedem Steuerpflichtigen 
ausgeschöpft werden, der das Arbeitszimmer mitbenutzt. 
Hinweis 
An der bisherigen Rechtsprechung, nach der der Bundesfinanzhof den Höchst-
betrag bei mehreren Nutzern nur einmal gewährte, wird nicht mehr festgehalten. 
Der Höchstbetrag gilt jetzt personenbezogen, nicht mehr objektbezogen. 
 
 
10. Häusliches Arbeitszimmer für mehrere Nutzer: Der 

Höchstbetrag kann jedem gewährt werden 
 
Nutzen mehrere Personen ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, darf 
jeder die von ihm getragenen Kosten steuerlich geltend machen. Der 
Bundesfinanzhof ändert in diesem Punkt seine Rechtsprechung zugunsten 
der Steuerpflichtigen. 
Hintergrund 
Die Kläger nutzten als Lehrer gemeinsam ein in ihrem Einfamilienhaus gelege-
nes Arbeitszimmer. Dieses hatte eine Größe von ca. 26 qm. Das Haus gehörte 
ihnen jeweils zur Hälfte. Die Kosten für das Arbeitszimmer lagen bei ca. 2.800 
EUR jährlich. 
Das Finanzamt berücksichtigte jedoch insgesamt nur einmal Kosten in Höhe des 
Höchstbetrags von 1.250 EUR und teilte diesen hälftig auf die Kläger auf. Die 
dagegen gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab, denn der Höchstbetrag gilt 
objektbezogen und nicht personenbezogen. Deshalb kann für das Arbeitszimmer 
der Höchstbetrag nur einmal in Anspruch genommen werden. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Finanzgerichtsurteil auf und entschied, 
dass jeder der Nutzenden seine Kosten einkünftemindernd geltend machen 
kann. Als Lehrer stand den Klägern kein anderer Arbeitsplatz für ihre berufliche 
Tätigkeit zur Verfügung, sodass die Voraussetzungen für den Abzug der Arbeits-
zimmerkosten erfüllt waren. 
Für diese Auslegung spricht nach Ansicht der Richter der gesetzliche Wortlaut. 
Denn die Abzugsverbote knüpfen an die Betriebsausgaben des einzelnen Steu-
erpflichtigen an, dessen Gewinn sie nicht mindern dürfen. Das Gesetz stellt also 
personenbezogen auf die Ausgaben des einzelnen Steuerpflichtigen ab und 
nicht auf das Objekt der Abzugsbeschränkung. Die Objektbezogenheit der 
Regelung betrifft nur die Frage, ob überhaupt ein häusliches Arbeitszimmer 
vorhanden ist. Eine weitergehende Bedeutung kommt ihr nicht zu. 
Aus dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass der Höchstbetrag von 1.250 EUR 
einem Steuerpflichtigen nur bei alleiniger Nutzung des Arbeitszimmers in voller 
Höhe zusteht. 
 
 

11. Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nut-
zungsentgelt für einen Dienstwagen steuerlich geltend 
machen? 

 
Zahlt der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen und ist 
dieses höher als der Wert der Privatnutzung, kann der übersteigende 
Betrag nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 
Hintergrund 
X durfte den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für 
Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzen. Dafür 
leistete er ein monatliches Nutzungsentgelt von 502 EUR (= 6.033 EUR im Jahr). 
Nach dem Fahrtenbuch, das X führte, ergaben sich Gesamtkosten des Fahr-
zeugs von 12.623 EUR. Der Anteil der Privatfahrten sowie der Fahrten Woh-
nung/Arbeit lag bei 35 % (4.467 EUR). 
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten es ab, das Nutzungs-
entgelt, das über den geldwerten Vorteil hinausging, steuermindernd anzuerken-
nen. 
Entscheidung 
Auch der Bundesfinanzhof entschied zuungunsten des X und wies seine Revisi-
on als unbegründet zurück. Das gezahlte Nutzungsentgelt mindert den Wert des 
geldwerten Vorteils. Der geldwerte Vorteil war hier mit 0 EUR zu bewerten, weil 
das Nutzungsentgelt höher war als der Wert des geldwerten Vorteils. Der Ansatz 
eines negativen geldwerten Vorteils ist nicht möglich, denn insoweit fehlt es an 
einer Bereicherung des Arbeitnehmers und somit an Arbeitslohn. 
Es liegen auch keine negativen Einnahmen vor, da das Nutzungsentgelt gezahlt 
wird, um den geldwerten Vorteil überhaupt erst zu erlangen. Auch fehlt es an 
einem relevanten Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit. Denn die Zahlung dient, soweit sie das Nutzungsentgelt 
übersteigt, nicht der Erzielung von Einnahmen, sondern der Nutzung des 
Dienstwagens zu privaten Zwecken. 
Das Nutzungsentgelt stellt auch keine Werbungskosten dar. Es mindert auf der 
Einnahmeseite den geldwerten Vorteil und kann deshalb nicht nochmals als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abgezogen 
werden. Für den übersteigenden Betrag scheidet ein Werbungskostenabzug 
ebenfalls aus, weil keine berufliche Veranlassung vorliegt. Denn der Arbeitneh-
mer leistet das Nutzungsentgelt nur, weil es Voraussetzung für die private Nut-
zung ist. 
 
 
12. Wenn eine Pflegeheim-GmbH erbt: Welche Steuern 

werden fällig? 
 
Eine Pflegeheim-GmbH darf grundsätzlich von einem Heimbewohner 
erben. Sie muss sich dann aber darauf einstellen, dass sie neben der 
Erbschaftsteuer auch noch Körperschaftsteuer zahlen muss. 
Hintergrund 
Eine GmbH, die ein Seniorenpflegeheim betreibt, wurde vom Heimbewohner H 
als Alleinerbin bestimmt, allerdings mit der Auflage, das geerbte Vermögen 
ausschließlich für Zwecke des Heimbetriebs zu verwenden. 
Nach dem Tod des H setzte das Finanzamt für den Nachlasserwerb (Gesamt-
wert 1,05 Mio. EUR) Erbschaftsteuer fest. Darüber hinaus erhöhte es den Ge-
winn der GmbH um das Erbvermögen, das nach Abzug der 
Testamentsvollstreckerkosten verblieb. Die GmbH wehrte sich mit der Klage 
gegen den entsprechenden Körperschaftsteuer-Bescheid und begründete diese, 
dass eine systemwidrige Doppelbesteuerung vorliegt. Vor dem Finanzgericht 
hatte die Klage keinen Erfolg. 
Entscheidung 
Auch der Bundesfinanzhof beanstandete die doppelte Besteuerung durch Kör-
perschaftsteuer und Erbschaftsteuer nicht und wies deshalb die Revision zurück. 
Als inländische Kapitalgesellschaft ist die GmbH unbeschränkt steuerpflichtig. 
Dementsprechend gehören alle von ihr erzielten Einkünfte zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb. Die ihr zuzurechnenden Wirtschaftsgüter sind ausnahmslos als 
Betriebsvermögen zu qualifizieren und der Bereich der gewerblichen Gewinner-
zielung umfasst sämtliche Einkünfte, unabhängig davon, in welcher Form und Art 
sie zufließen. Erfasst werden deshalb auch Vermögensmehrungen z. B. auf-
grund eines Erbfalls. 
Die doppelte Besteuerung mit Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer hält der 
Bundesfinanzhof nicht für verfassungswidrig. Es gibt keinen Verfassungsgrund-
satz, nach dem alle Steuern aufeinander abgestimmt sein und eine mehrfache 
Besteuerung desselben Sachverhalts vermieden werden müssten. Deshalb darf 
ein Gewinn sowohl der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer sowie zusätz-
lich der Gewerbesteuer unterworfen werden. Dementsprechend verstößt auch 
das Zusammentreffen von Erbschaftsteuer und Körperschaftsteuer nicht gegen 
den Gleichheitsgrundsatz. 
Auch die Eigentumsgarantie ist nicht verletzt, denn die GmbH war von der 
Gewerbesteuer befreit, sodass der Erbanfall insgesamt mit Erbschaftsteuer und 
Körperschaftsteuer lediglich i. H. v. 45 % belastet war. 
 
 
13. 1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich 

jetzt freuen 
 



 
 
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese 
den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 
1-%-Regelung (Rechtsprechungsänderung). 
Hintergrund 
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 
EUR) zur dienstlichen und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 
5.600 EUR trug A, die übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittel-
te den geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 1-%-Regelung mit 
523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In seiner Einkommensteuer-
Erklärung machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das Finanzgericht 
gab dagegen der Klage des A statt. 
Entscheidung 
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die 
außerdienstliche Nutzung (private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeit) ein Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber, mindert dies den Wert des 
geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt mindert bereits auf der 
Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil besteht 
somit lediglich in der Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung 
und dem vom Arbeitnehmer zu zahlenden Nutzungsentgelt. 
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch 
den Arbeitnehmer. Es fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem 
Vorteil des Arbeitnehmers. 
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, 
sondern wie bereits dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu 
berücksichtigen. 
 
 
14. Geldwerter Vorteil: Was gilt für Versandkosten, die der 

Arbeitgeber übernimmt? 
 
Was als Steuervereinfachung gedacht war, sorgt in der Praxis immer 
wieder für Streit mit dem Finanzamt: Die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezü-
ge. Nach einem neuen Urteil eines Finanzgerichts müssen jetzt auch Ver-
sand- und Verpackungskosten hier mit berücksichtigt werden. 
Hintergrund 
Der Arbeitgeber betrieb eine Spedition. Für unfallfreies Fahren und den pflegli-
chen Umgang mit den Fahrzeugen belohnte er seine Mitarbeiter, indem diese bei 
einer Fremdfirma Waren bestellen durften. Diese Fremdfirma stellte dem Arbeit-
geber dafür in der Regel einen Betrag von 43,99 EUR sowie Versand- und 
Handlingskosten von 7,14 EUR in Rechnung. Insgesamt wurde damit die Frei-
grenze von 44 EUR im Monat überschritten. Deshalb verlangte das Finanzamt 
nach einer Lohnsteueraußenprüfung nachträglich die Zahlung der nicht einbehal-
tenen und abgeführten Lohnsteuer. 
Der Arbeitgeber ging jedoch davon aus, dass die Übernahme der Versand- und 
Handlingskosten bei den Mitarbeitern zu keinem geldwerten Vorteil führt. Sie 
sind daher nicht in die Freigrenze miteinzubeziehen. 
Entscheidung 
Mit seiner Klage hatte der Arbeitgeber vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Die 
Richter waren der Ansicht, dass die Versand- und Handlingskosten in die Bewer-
tung der Sachbezüge und damit auch in die Berechnung der Freigrenze von 44 
EUR mit einzubeziehen sind. Denn der dem Mitarbeiter gewährte Vorteil liegt 
nicht nur im Wert der Sache selbst. Der Versand der bestellten Ware an die 
Mitarbeiter nach Hause ist eine zusätzliche geldwerte Dienstleistung und hat 
stellt einen geldwerten Vorteil dar, weil Verpackungskosten in Form von Material 
und Arbeitslöhnen anfallen und der Transport kostenpflichtig ist. 
 
 
15. Gewerbetreibende und Selbstständige: Wann darf die 

Steuererklärung doch auf Papier abgegeben werden? 
 
Gewerbetreibende und Selbstständige sind grundsätzlich verpflichtet, die 
Einkommensteuererklärung in elektronischer Form an das Finanzamt zu 
schicken. Eine Ausnahme kann es jedoch für Kleinstbetriebe geben. 
Hintergrund 
Der Kläger war als Zeitungszusteller selbstständig tätig und erzielte mit dieser 
Tätigkeit nur geringe Gewinne von 2.800 EUR bzw. 2.900 EUR. Die Einnahmen 
lagen bei 5.700 EUR bzw. 5.100 EUR. Daneben hatte er Kapitaleinkünfte aus 
einem Vermögen von 200.000 EUR bis 250.000 EUR. Dazu kamen noch mini-
male Einnahmen aus einer selbstständigen Steuerberatertätigkeit. Diese hatte 
das Finanzamt jedoch als steuerlich irrelevante Liebhaberei eingestuft. 
Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 gab der Kläger auf Papier ab. 
Diese wies das Finanzamt unter Hinweis auf die bestehende Pflicht zur elektro-
nischen Abgabe zurück. Daraufhin beantragte der Kläger die Papierabgabe im 
Wege der Härtefallregelung, da er weder über entsprechende Hardware noch 
über einen Internetanschluss verfügte und eine Nachrüstung der IT-Technik bei 
ihm erhebliche Kosten verursachen würde. Der Härtefallantrag wurde vom 
Finanzamt abgelehnt. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab dem Kläger recht und entschied, dass er von der Pflicht 
zur elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung befreit wird. 
Nach der gesetzlichen Härtefallregelung muss einem Antrag auf Papierübermitt-
lung entsprochen werden, wenn die Steuergesetze einen Verzicht auf die elekt-
ronische Übermittlung zur Vermeidung unbilliger Härten anordnen und eine 
elektronische Erklärungsabgabe für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder 
persönlich unzumutbar ist. Ob eine solche wirtschaftliche Unzumutbarkeit vor-

liegt, muss sich danach richten, ob die Kosten für die Anschaffung und die 
Wartung der IT-Technik in einer wirtschaftlich sinnvollen Relation zu dem Betrieb 
stehen. Die wirtschaftliche Zumutbarkeit muss an den Verhältnissen des Betriebs 
gemessen werden. Das Kapitalvermögen, das außerbetrieblich war, darf hier 
keine Rolle spielen. 
Da es sich vorliegend um einen Kleinstbetrieb handelte, ist dem Kläger die 
Papierabgabe angesichts der geringen jährlichen Einnahmen wegen wirtschaftli-
cher Unzumutbarkeit zu gestatten. 
 
 
16. Legasthenie: Sind die Behandlungskosten außerge-

wöhnliche Belastungen? 
 
Eltern dürfen die Kosten, die für die medizinische Behandlung einer Lese- 
und Rechtschreibstörung ihres Kindes entstehen, als außergewöhnliche 
Belastungen abziehen. Dabei gilt es aber, einige Voraussetzungen zu 
erfüllen, wie die aktuelle Verfügung des Bayerischen Landesamtes für 
Steuern zeigt. 
Medizinische Notwendigkeit: Einfacher Nachweis 
Die Kosten sind steuerlich nur dann zu berücksichtigen, wenn der Steuerbürger 
dem Finanzamt die medizinische Notwendigkeit der Behandlung nachweisen 
kann. Dafür genügt in der Regel eine entsprechende Bestätigung des Arztes. 
Allerdings reicht es nicht, wenn nur das Vorliegen der Krankheit bescheinigt wird. 
Medizinische Notwendigkeit: Qualifizierter Nachweis 
Kosten für eine psychotherapeutische Behandlung, eine auswärtige Unterbrin-
gung oder eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlung werden nur dann 
anerkannt, wenn ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung vorgelegt wird (sog. 
qualifizierter Nachweis). 
Diese Nachweise müssen unbedingt vor dem Beginn der Heilmaßnahme ausge-
stellt worden sein, damit sie steuerlich anerkannt werden. 
Bei diesen Behandlungsarten ist weiterhin zu beachten: 
Eine psychotherapeutische Behandlung kann nur von einem Psychotherapeuten 
durchgeführt werden. 
Eine auswärtige Unterbringung liegt vor, wenn die Lese-/Rechtschreibstörung 
des Kindes z. B. in einem Internat behandelt wird. 
Ob eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode vorliegt, kann 
durch allgemein zugängliche Fachgutachten bestimmt werden. Wissenschaftlich 
nicht anerkannt sind insbesondere: Alternativmedizinische Methoden (Homöopa-
thie, Akupressur, Osteopathie und Kinesiologie), Nahrungsergänzungsmittel, 
motorische Übungen zur Beseitigung eines persistierenden asymmetrisch toni-
schen Nackenreflexes, medikamentöse Behandlungen durch Piracetam sowie 
Interventionen zur neuropsychologischen Hemisphärenstimulation. 
Krankheit als Ursache der Lese-/Rechtschreibstörung 
Darüber hinaus muss die Lese-/Rechtschreibstörung auf einer Krankheit beru-
hen. Das ist insbesondere nicht der Fall, wenn das Entwicklungsalter des Kin-
des, eine unterdurchschnittliche Intelligenz, eine unangemessene Unterrichtung 
oder einen Mangel an Lerngelegenheiten Ursache ist. In diesen Fällen kommt 
deshalb kein Abzug der Behandlungskosten als außergewöhnliche Belastung in 
Betracht. 
 
 
17. Elektronische Kontoauszüge: So müssen sie aufbe-

wahrt und archiviert werden 
 
Immer mehr Banken übermitteln Kontoauszüge in digitaler Form an ihre 
Kunden. Welche Regeln es rund um diese elektronischen Kontoauszüge 
hinsichtlich Aufbewahrung und Archivierung zu beachten gilt, können Sie 
einem neuen Schreiben des Bayerischen Landesamts für Steuern entneh-
men. 
Internes Kontrollsystem erforderlich 
Elektronische Kontoauszüge werden wie elektronische Rechnungen grundsätz-
lich steuerlich anerkannt. Allerdings muss der Steuerpflichtige den elektroni-
schen Kontoauszug bei Eingang auf seine Richtigkeit überprüfen und diese 
Prüfung dokumentieren und protokollieren. 
Beachten Sie die Aufbewahrungspflicht 
Wird Ihnen der Kontoauszug elektronisch übermittelt, muss er auch in dieser 
Form aufbewahrt werden. Die alleinige Aufbewahrung eines Ausdrucks auf 
Papier genügt also nicht. 
Welches System Sie für die Aufbewahrung verwenden, ist grundsätzlich egal. 
Wichtig ist nur, dass die zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme den 
Anforderungen der Abgabenordnung, den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung und den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff entsprechen. Das bedeutet insbesondere, dass die 
Unterlagen vollständig, richtig und unveränderbar sein müssen. 
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht müssen die Daten darüber hinaus 
gespeichert, gegen Verlust gesichert, maschinell auswertbar vorgehalten und bei 
einer Außenprüfung zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Grundsätze sind auch bei einer Gewinnermittlung nach der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung zu beachten. 
 
 
18. Elterngeld: Provisionen müssen bei der Berechnung 

berücksichtigt werden 



 
 
 
Das Elterngeld soll den Verdienstausfall junger Eltern zumindest teilweise 
ersetzen. Müssen bei der Berechnung regelmäßig gezahlte Provisionen 
berücksichtigt werden? Das Landessozialgericht Baden-Württemberg 
meint ja. 
Hintergrund 
Die Klägerin erhielt als Marketing Managerin im Medienbereich neben einem 
monatlichen Grundgehalt von ca. 3.000 EUR regelmäßig quartalsweise Provisio-
nen in wechselnder Höhe. Im Bemessungsjahr vor der Geburt ihres Sohnes 
waren es insgesamt ca. 6.800 EUR. 
Die Elterngeldstelle berücksichtigte bei der Berechnung des Elterngelds nur das 
Grundgehalt, nicht aber die Provisionen, da diese als sonstige Bezüge für die 
Höhe des Elterngelds nicht maßgeblich sind. 
Entscheidung 
Die Klage hatte Erfolg. Denn nicht nur das monatliche Grundgehalt, sondern 
auch die regelmäßigen Provisionen prägten die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Klägerin. Der gesetzliche Verweis in den Verwaltungsanweisungen in den 
Lohnsteuerrichtlinien, die jederzeit ohne Beteiligung des Gesetzgebers geändert 
werden können, ist nicht ausreichend, um den gesetzlichen Anspruch einzu-
schränken. Zweck des Gesetzes ist es, bei der Elterngeldberechnung diejenigen 
Einkünfte zu berücksichtigen, die den Lebensstandard der Elterngeldberechtig-
ten geprägt haben. 


